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Reaktionen der rheinıschen Franzıskaner
auf die Kulturkampfgesetzgebung

Die Klöster der Franzıskaner 1im Rheinland gehörten zwıischen 804 und 9729 ZUuUr Sächsischen
Franziskanerprovinz VO' Heılıgen Kreuz (Proviıncıa Saxon1a Sanctae Crucıs), da die kölnı-
sche Proviınz (Colonıa) infolge der Säkularisation aufgelöst und 1n diesem Zeıtraum mıiıt der
Saxon1a vereinigt worden WAar. Die Provınz 1st innerhalb des Gesamtordens (Ordo Fratrum
Mınorum) zugleich Personenverband und territoriale Einheit!.

Dıie rheinıschen Klöster der säachsischen Franziskanerprovinz
Erste Bekanntschaft mıt der Kulturkampfgesetzgebung machten die Franzıskaner 1mM Dezem-
ber 1872 in der Pfarrei Hardenberg-Neviges, dem Pfarrverwalter un:! Guardian Pater
Basılıus Pfannenschmid (1828—1898) weıl Ordensmann WAalr die Lokalschulinspektion

wurde. Im Oktober 1874 wurde aufgrund eines miniısteriellen FErlasses die 23 Jahre
VO durch den Oberpräsidenten der Rheinprovinz erteılte Genehmigung ZU Almosensam-
meln (Terminieren) zurückgenommen. Eın Vorschlag des Oberpräsidiums, das dem damalı-
SCHh Guardian 1851 die Sammelerlaubnis 7wecken des Lebensunterhalts erlaubt hatte, dem
Hardenberger Kloster lediglich ıne Einschränkung der Almosensammlung aufzuerlegen,
wurde VO: Berliner Mınısteriıum abgelehnt. Das Mınısteriıum War der Ansicht, die
Ordensleute dann NUuUr vorsichtiger agıeren würden, und außerdem konnte die Verwaltung
bestehenden Staatsgesetzen keıine Ausnahmegenehmigungen erteılen, da das Almosensammeln

den Straftatbestand des Bettelns fiel Durch diese Mafsnahmen, die ZU Teil auch andere
Häuser der Provinz betrafen, WAar die Provinzleitung vorgewarnt un konnte vorausschauende
Überlegungen anstellen.

Von der Durchführung des preußischen Gesetzes »betreffend die geistlichen Orden un!
Kongregationen der katholischen Kırche« VOM 31 Maı 875 ın der Kölner Erzdiözese
die Häuser 1m Marienwallfahrtsort Hardenberg-Neviges, iın Düsseldort und in Aachen
betrotfften. Da die Franziıskaner weder 1m Schulwesen noch in der Krankenpflege tätıg N,
trat das Gesetz für S1e mıiıt seıner Verkündung 3. Junı in Kraft Für die Auflösung der
Orden und ordensähnlichen Kongregationen WAar keine kırchenrechtliche Unterscheidung
und daher nıcht die Art der abgelegten Gelübde ausschlaggebend, sondern 1Ur die UOrganısa-
t10N der jeweılıgen Genossenschaft (vıta COommunıs mıiıt Unterstellung einen kırchlichen
Oberen). Von jeder das Gesetz tallenden Ordensniederlassung War eın Personenver-
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zeichnis anzulegen und die Besitzverhältnisse der Immobilien ermitteln. Ebenso sollten die
Niederlassungen durch die Regierung auf die Einhaltung ihrer Statuten und Regeln geprüft
Wer

Kloster und Kirche der Düsseldorter Oststraße 1m Stadtteil Derendort bestanden selıt
853 Zum Zeitpunkt der Verkündung des Aufhebungsgesetzes etanden siıch 39 Franziskaner
iIm Konvent. Der Auflösungstermin wurde seıtens der Regierung erst auf den 25. Junı, dann
auf den 15. Dezember und schließlich auf den . August est Marıä Hımmelfahrt) festge-

Bereıts 10. Junı begaben sıch Ordensleute aus den insgesamt 15 VO:  —; der Auflösung
betroffenen Konvente der rovınz PCI Schiff auf den Weg nach Amerika. Auf den Wunsch
einer Terminverlängerung WAar die Regierung nıcht eingegangen, denn dort WAar bekannt
geworden, da{fß die Ordensleute auch nach Holland gehen wollten. Unter starker Anteılnahme
der Bevölkerung raumten die verbliebenen Konventsmitglieder Zu festgesetzten Termiın
freiwillig das Haus. Dıie Patres hatten ‚War das Klostergebäude verlassen, doch s1e lebten
weıter ın der Stadt, die Entscheidung über die künftige Nutzung der Klosterkirche
abzuwarten. ID s1e mıt ihrer Haupttätigkeit, der Aushilfe in der Seelsorge in Düsseldorf und
nach Bedart iım übriıgen Bıstum schon VOr den Maıgesetzen VO  - 873 bischöflich beauftragt
worden M, hofften s1e auf eınen Verbleib, obwohl ıhnen 1im Maı 875 verboten worden
WAarl, außerhalb ıhrer Kirche Messe lesen oder predigen. Von Berlin kam jedoch eın
abschlägiger Bescheid, da nıcht der einzelne Priester sondern 11U!T die Ordensgemeinschaft
eiınen bischöflichen Auftrag vorweısen konnte. Das hieß, der seelsorgliche Auftrag W ar mıiıt der
Klosteraufhebung erloschen. Die Niederlassung 1mM holländischen Exiıl konnte erst Mıtte
September 875 bezogen werden. Eınıge der Ordensleute wohnten in unmıttelbarer ähe des
Klosters, während die übriıgen sıch zwischenzeitlich iıhren Famiıilien begaben.

Dıie 860 gegründete Aachener Residenz in der Oberpfarre St Peter wurde nach ehördlı-
cher Anordnung fristgerecht 15. September 875 ohne Zwischenfälle geschlossen. Vier
Patres und drei Brüder yingen 1Ns FExil nach Moresnet, welches unmuittelbar hinter der Grenze
AB

Klärung der Besitzverhältnisse

Paragraph des Ordensaufhebungsgesetzes sah ıne Verwahrung und Verwaltung des
Ordensvermögens durch den Staat VO  $ In diesem Punkt hatten die Franzıskaner frühzeıtig
Vorsorge getroffen. 8772 hatte der Provinzialminister SCn der bedrohlichen Lage in
Preußen VO  ; Rom die Erlaubnis erwirkt, die den Franzıskanern gehörenden Niederlassungen

darunter auch Hardenberg-Neviges, Düsseldort und Aachen den Apostolischen
Syndikus oder Privatleute verkaufen, noch bevor ıne Auflösung der Häuser erfolgte.
Der Düsseldorter Guardıan hatte samtlıches Mobiliar der Niıederlassung einen Wohltäter
des Klosters verkauft, der alles für die Franziskaner ın Verwahrung nahm. SO nanntien die
Franziıskaner bei ihrem Auszug weder Mobilien noch Immobilien ıhr eıgen, denn durch die
Rücknahme eiınes Schenkungsaktes tiel das Grundstück mıiıt Kırche un Kloster ebentfalls nıcht

staatlıche Autfsicht un! Verwaltung. Das Grundstück WAar mıt landesherrlicher Geneh-
mıgung 854 dem erzbischöflichen Stuhl ın Köln miıt Nutzungsrechten für die Franzıskaner

übertragen worden. Dıie Schenkung wurde 1875 legal rückgängig gemacht (Code C1vıl), da
der ehemalıge Eıgentümer inzwiıischen Erben hatte und die Schenkung VOT seiıner Verheiratung
erfolgt WAar. Der Eıgentümer überlie{ß die Kırche, vorbehaltlich jederzeitigen Wıderruls, der
Kırchengemeinde Derendort ZUr unentgeltlichen Nutzung

Während der SANZCH Kulturkamptzeıt lebten ständig mehrere La:enbrüder, darunter eın
Bildhauer, der den Altar ın der Kırche tertigstellte, ın Zivilkleidung 1m Kloster. Dıie kleine
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Gemeinschaft wurde regelmäßig durch die Polizeı kontrolliert, die aber keine Anzeichen einer
vıta COomMmMmMunıISs bemerkte bzw bemerken wollte. Während der zwolt Exiljahre kam
zwischen den Lajienbrüdern die teilweise VO  — der Pfarrei für den Küsterdienst angestellt

und der Behörde keinerlei Zwischentfällen.
Das Kloster ın Aachen WAar dem erzbischöflichen Stuhl 863 VOoO  _ Zzwel Aachener Rentne-

rinnen mMiıt Nutznießung für die Franziıskaner übertragen worden. Im Falle eınes eggangs
der Ordensleute sollte der bischöfliche Stuhl das Grundstück verwalten, jedoch mıiıt der
Auflage, seelsorgerischen 7Zwecken zuzuführen. Der Oberpfarrer wollte in der Kırche
regelmäßig Gottesdienst abhalten un! das Kloster als Küster- oder Hilfspriesterwohnung
ufizen. Alle Immobilien hatten die Franziskaner nach Moresnet mıtgenommen. ach eıner
Rücksprache miıt dem Generalvıikarıat wurde das Haus dem Königliıchen Commissa-
rus für die Vermögensverwaltung entziehen dem Kirchenvorstand Zur Verwaltung
übergeben, der darın 8872 eın Mägdehaus einrichtete.

Der Sondertall Hardenberg-Neviges
Kloster und Ptarrei Hardenberg-Neviges stellen einen Sondertall dar, weıl die Pfarrei un! die
damıt verbundene Marienwalltahrt während des ZCN Kulturkampfs durchgängıg VO  -

»Ordensleuten« pastorıert wurde. Die Auflösung der Hardenberger Niederlassung wurde VO  ;

Dezember ebenfalls auf den . August 1875 vorverlegt. Die acht Laienbrüder, die ZU) Teıl
1mM deutsch-französischen Krıeg 870/71 Kriegsdienst geleistet hatten, verließen das Haus

Protest fristgerecht. Dıie drei Geıistlichen (Pfarrverwalter, Viıkar un! Kaplan) hatten ZuUur

Aufrechterhaltung der Seelsorge 1mM Maı 875 gegenüber ihrem Oberen mündlich den
Ordensaustritt erklärt und als 1ın den Weltpriesterstand übergetretene Geıistliche durch
den Kölner Erzbischof bestätigt worden. Zunächst sah auch das Berliner Kultusministeriıum

Mınıster Adıalbert Falk (1827-1900) VO  j eiıner Ausweıisung der dreı Geistlichen ab, da
der vorliegende Seelsorgsauftrag des Erzbischots VO  —_ 1872 die Personen gebunden WAal, W as

nach gängıger Praxıs als ausreichend erachtet wurde.
Der zuständige Landrat sah miıt dem Ordensaustritt die Pfarrstellen in Neviıges für die drei

Geistlichen als hınfällıg A} weıl s1e dıe Stellen NUur aufgrund ihrer Ordenszugehörigkeit ınne
hatten. ach eıner Erhöhung der Dotatıon der Pfarrer- und Kaplanstelle sah kein
Hındernis darın, die Stelle VO  —; Patronatswegen sotort miıt Weltgeistlichen besetzen.
Demzufolge WAar nach dem »Sperrgesetz« VO' 272 April 875 den Geıistlichen Wohnung und
Gehalt entziehen. Allerdings wurde das staatliche Patronatsrecht VO:|  - Kıirchenseıite be-
etrıtten.

In der Haltung Falks WAar zwischenzeıtlich eın Umschwung erfolgt Fr WAar 1U  - der
Auffassung, dafß ıne Lösung VO:  ; den Ordensgelübden durch den Oberen nıcht möglıch Waäal,
sondern dieser ihnen NUur das Indult einer 50 Säkularisation gewähren durfte och
mehrmaliger Aufforderung durch die Königliche Regierung in Düsseldorf und den Kultusmi-
nıster verweıigerten die dreı die Vorlage eınes päpstlichen Breves bzw einer Abschrift der
päpstliıchen Fakultäten, nach denen der Ordensobere ermächtigt worden Wal, s1e entlassen.
Die vorgelegten Dokumente wurden als nıcht beweisfähig anerkannt, und daher ordnete der
Mınıster die Zwangswelse Entfernung der drei Geistlichen AaUus den der Kırchengemeinde
gehörenden Gebäuden Man hatte Bedenken, die (jesetze VO'! 11. Maı 1873 bzw VO
31 Maı 875 anzuwenden, da Geldstraten bei der Vermögenslosigkeit der Mendikanten weniıg
vielversprechend erschıenen und ıne Inhaftierung ohl SCH der damıiıt verbunde-
NC  - Publizität Bedenken bestanden. Zwangsmafßsnahmen wurden jedoch nıcht erforderlich,
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da die drei Geıistlichen ıne iıhnen bıs ZU 15 September 876 gestellte Frist widerspruchsloseinhielten. Sıe wohnten selıt dem September in drei getrennNten Wohnungen und übten VO  -
dort da persönlıch beauftragt die Seelsorge weıterhin aus. Da der erzbischöfliche Stuhl VO  -
Köln durch den staatlıchen Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten unı 876 tür
erledigt erklärt worden WAar, wollte die Düsseldorter Regierung 1U  —; VO  — dem umstrıttenen
staatlıchen Patronatsrecht Gebrauch machen (Stellenbesetzung nach dem (esetz VO Maı

und bat beim Oberpräsidium ın Koblenz die Vermittlung VO  - zweı staatsfreundli-
chen Geıstlichen für Nevıges Falls die Franzıskaner dann geblieben waren, hätte INan S$1e nach
$ 23 des Gesetzes VO 11. Maı 873 un! nach des Reichsgesetzes VO 21. Maı 874
belangen und aus Neviges bzw. Aus dem Staatsgebiet ausweılsen können. Das Ansınnen wurde
VO  } Mınıster Falk unterstutzt, der die im Gesetz angegebene einjährıge Frıst mıt der
Amtsenthebung des Erzbischofs beginnen 1eß Um die Attraktivität der Pfarr- und Vikarstelle

steıgern, wurde für die Dotatıon eın Zuschufß A4US dem Staatstonds gewährt. Die Kaplans-stelle wurde als hinfällig angesehen, da der Inhaber VO! Bischof 1Ur ZUur Aushilte iın
Hardenberg ernannt worden WAar.

Der Oberpräsident der Rheinprovinz, Moriıtz Heınriıch Albrecht VO:  — Bardeleben, beauf-
tragte die Düsseldorfer Regierung, möglıchst iskret und ohne unnötıgen Schrittwechsel we1l
geeignete Staatspfarrer für Hardenberg-Neviges suchen. Dıie VOrTSCHOMMENECN vertraulıi-
chen Anfragen verliefen erfolglos. lle potentiellen Bewerber, denen der Ort der Stelle
nıcht genannt worden Wal, ehnten die UÜbernahme einer staatlıchen Patronatspfarre ab,
mıt dem Hınweıs, dafß sS1ie kein Amt ohne bıschöfliche Zustimmung übernehmen wollten,
zumal mıiıt der uen Stelle keine Einkommensverbesserung verbunden WAal. uch Bemühun-
SCHh iın den Provınzen Posen und Schlesien schlugen mangels vorhandener Kandıdaten tehl
Von Mınıster Falk wurde VOT weıteren Mafßnahmen das Urteil 1im Prozefß den Berliner
Domuinikanerpater Ceslaus Marıa raf de Robiano (1829—1902) abgewartet. Dieser Prozeß
War Vor dem Kammergericht und Vvor dem Königlichen Obertribunal (Senat für Stratsachen
I. Abteilung) 1878 verhandelt worden. Im Urteil hieß CS, da{fß mıiıt der Auflösung einer
Ordensniederlassung durch das (Jesetz VO: 31. Maı 875 alle Ordensgeistlichen VO  -}

Seelsorgsorden ıhre Befugnisse ZUr Ausübung der Seelsorge verlieren, auch wenn dıe Beauftra-
gung VOT dem (Gesetz erfolgt WAar. lle rüheren Berechtigungen miıt dem Ordensgesetzhınfällig. Der Rıchterspruch tand U  — Anwendung auf den Fall Nevıges Im Januar 1879 teilte
der Bürgermeıister den drei Geıistlichen mıt, dafß s1e sıch jeglicher seelsorgerischer Tätigkeit in
der Pfarrei Hardenberg enthalten hätten und Zuwiderhandlungen mıt eiınem Strafantraggeahndet würden. Um eıne sofortige Ausweisung vermeıiden und die Behörden nıcht
reizen, stellten die dreı ıhre Seelsorgstätigkeit in Hardenberg-Neviges eın un! richteten
selben Tag noch ıne gemeiınsame Eıngabe Kultusminister Falk, in der s1e miıt den
bekannten Argumenten die Nichtanwendbarkeit des Robiano-Urteils darlegten. Die pfarr-amtlıchen Funktionen wurden insgesamt NCUN Monate lang VO Rektor der Fıliale Dönbergübernommen. Da VO Mınısterium keine Antwort erfolgte, wıederholten die Geıstliıchen acht
Wochen spater ıhr Drängen nach eıner Entscheidung, mıt dem Hınweıs arauf, daß gerade in
den Oonaten März bis Maı Fasten- und ÖOsterzeıt) die Gläubigen benachteiligt seıen, da sS1e
sıch bıs ıner Entscheidung aller seelsorglichen Verrichtungen enthalten würden. Um DU  —
endlich ıne richterliche Entscheidung herbeizuführen, nahm der Pftarrverwalter seine seel-
sorglıche Tätigkeit Im Herbst 879 wieder 1n vollem Umfange auf, W as ıhm seıtens der
Nevıgeser Polizeibehörde den gewünschten Strafantrag SCn unbefugter Vornahme geistli-cher Amtshandlungen bei der Staatsanwaltschaft einbrachte. Er wurde nach Langenberg un!
dann nach Elbertfeld vorgeladen, das iınzwiıischen angeforderte päpstliche Indult 1im
Original hinterlegt werden mußte. Die Angelegenheit kam nach Voruntersuchungen ZUT

gerichtlichen Verhandlung VvVor die Stratkammer des königlichen Landgerichts Elberteld Diese
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stellte das Vertahren den Pfarrverwalter September SSÖ ein, da ıhm eın Vergehen
y 23 des Gesetzes VO 11. Maı 1873, dem (Jesetz VO 71. Maı 874 un! VO 31. Maı

1875 nıcht ZUuUr Aast gelegt werden konnte. Das Gericht hatte ıne Zeugenaussage des in
Holland weilenden Provinzialministers eingeholt, der darın die Entlassung des Pfarrverwalters
aus dem Orden kraft päpstlicher Vollmacht VONn 875 bestätigte. uch der Stratsenat des kgl
Kammergerichtes iın Berlin schlofß siıch in seıner Sıtzung im Oktober dem Elbertelder Urteıil
und stellte das Verfahren den Priester 1n. Ordensaustritt und seelsorgliche Beauftra-
gung durch den Bischof wurden anerkannt und das in einem vorgelegten päpstlichen Reskript
von 1879 für die dreı Patres angeordnete Tragen eiınes Ordensabzeichens 1m Innern des
Priestergewandes und eın weıteres Einhalten der Gelübde wurde nıcht mehr als Ordenszuge-
hörigkeit betrachtet. In dem päpstlichen Indult War angeordnet, dafß die dreı als Weltpriester
der Dıiözese unterstellt und ihre Gelübde halten sollten, sOWweıt dies miıt ıhrer Stellung
vereinbar WAr. Das Reskript beinhaltete NUur ıne scheinbare Säkularisation. Das Gericht hatte
sıch nıcht die Vollmachten des Provinzialministers gekümmert. Dıie dreı Geıistliıchen
konnten NUunNn die Seelsorge 1in Neviges wıeder unbehindert aufnehmen.

Die Zeıt des Exils

Die bevorstehende Klosteraufhebung in Preußen War durch den Provinzı  iınıster frühzeitig
Mıtte Maı durch eın Zirkular bekannt gemacht worden. Er legte darın allen Brüdern nahe, auf
(sott vertrauen, weıl nıemand, der die Hand den Pflug legt und zurückschaut, das
Hiımmelreich erlangen würde. Dann gebrauchte dıe Worte AUS dem Testament des
Franziskus: BDa ubicumque NON uerint recepti, fugliant in alıam terram ad ftacıendam ıbı
poenıtentiam CU! benedictione Dei«. Der Provinzialminister sorgte sıch U:  —_ NECUC

Unterkunftsmöglichkeiten für die Mitglieder der Provınz.
Direkt nach der Verkündung des Klostergesetzes wandte sıch 1ın eıner Immediateingabe
Kaıser Franz Josef VO  3 ÖOsterreich (1830—-1916). Er schilderte dem Monarchen die

zugespitzte Lage seıner Ordensprovinz. Von den etwa 400 Mitgliedern konnten 100 ın den
USA und eLIW.: 200 iın Holland untergebracht werden. Da Holland 1Ur ZUuU Teıil katholisch
WAarl, gab keine ausreichenden Betätigungsmöglichkeiten in der Seelsorge. Daher erbat
VO Provinziıalminister der böhmisch-mährischen Ordensprovinz die Überlassung einıger
Klöster. In dieser Provınz herrschte ohnehın Priestermangel, un das bischöfliche Ordinariat
hatte seıne Zustimmung gegeben. Der Kaıser WAar eıner Unterstützung bereit, doch das
Projekt scheiterte Wiıderstand der böhmisch-mährischen Proviınz, die sıgnalısıerte, dafß
ıhre Konvente anderslautender Angaben besetzt seıen, SOWIle den Auflagen des
Öösterreichischen Kultusministeriums. Damıt Pläne, in deutschsprachigen Klöstern
außerhalb Preußens Unterkunft finden, gescheitert.

Dıie sächsische Provınz hatte 858 ıne eıgene 1ssıon ıIn den USA übernommen, die 875
bereıits sechs Häuser zählte, eın eıgenes Novızıat und Studienklöster hatte. Dıiese Gegebenheıi-
ten waren. günst1g, die Kleriker und Novızen der Saxon1a ın die NECUC Welt schicken.
Den Jungen Ordensleuten wurde freigestellt, ob s1e nach einem kurzen Autenthalt ın der
Heımat auswandern oder zurückbleiben wollten. He entschieden sıch tür Amerika. Für die
Ausreıse 1Ns Ausland besorgten sıch alle Ordensleute Reisepässe, denn adurch s1e
legitimiert und konnten zehn Jahre die preußische Staatsangehörigkeit wahren.

In den Vereinigten Staaten übernahmen die Franzıskaner NnNeUeEe Pfarreien und Mıssıonen.
1879 wurden die Missionsgebiete als Provınz VO: Heıiligsten Herzen Jesu ordensrechtlich in
die Selbständigkeit entlassen. Von den bıs dahın 150 1ın die USA ausgewanderten Brüdern
kamen NUur 30 ın ıhre Heımatprovinz nach Europa zurück. Diese mußten zusätzlich in den
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noch n  n holländisch-belgischen Häusern untergebracht werden. Deshalb wurden die ersten
neugeweihten Priester nach der Vertreibung AUS Preußen 1Ns Ausland geschickt. Aus diesem
Grunde konnten u. auch Mitarbeiter für das Bonaventura-Kolleg in Quaracchı (Italıen)
freigestellt werden, das sıch mıiıt der kritischen Ausgabe der Opera Omnıa des Doctor seraphicus
Bonaventura beschäftigte.

Die Franzıskaner suchten, WwI1e viele andere 4UsS$S Preußen vertriebene Ordensgemeinschaften,
NECUC Niederlassungen im grenznahen Bereich errichten?. Neue Residenzen entstanden
Wenn auch ZU Teil 1Ur kurzlebig, weıl keine ausreichende Betätigung für die Ordensleute
gab in Beezel, Harreveld, Brunsum, Püth, Bleyerheide (Kerkrade), ervıers und Moresnet. In
den Häusern wurden ab September nach und nach die in Preufßen verbliebenen Ordensbrüder
untergebracht, sSOWeıt s1e SCn der Umstände nıcht besser einem anderen Ort oder beı iıhren
Famılıen heben.

Dıie Neugründung 1n Harreveld ın der holländischen Provınz Gelderland hatte für die
sächsısche rovınz über den Kulturkampf hinaus ıne große Bedeutung. Harreveld WAalr ab 876
Novizıatshaus der Saxonna. ach dem Um - und Ausbau des Casteels konnten dort Ar 887
50 Internatsschüler, Ordensaspiranten, aufgenommen werden, die ıne Gymnasıalausbil-
dung erhielten. Harreveld, welches sıch eiınem Musterkloster der Provınz entwickelt hatte,
wurde als Novızıat un! Juvenat beibehalten und weıter ausgebaut, zumal ab 890 verstärkt
Ordenseintritte erfolgten?.

Sowelıt das Inventar der aufgelösten preufßischen Nıederlassungen nıcht verkauft oder nach
Amerika mıtgenommen worden WAar, rachte Inan in die Häuser. DerTransport wurde
melıst VO  —; Wohltätern organısıert. Aus der Heımat kamen weıtere Versorgungsgüter tür die
Brüder Im dicht mıiıt Ordensleuten besetzten holländischen Grenzgebiet WAar eın Kollektieren
beı den ohnehin Bauern nıcht möglıch. Daher kamen Aaus den alten Terminbezirken der
aufgelösten Klöster regelmäßig Lebensmittelsendungen 1Ns Ausland, bzw die Brüder und
Patres gingen dort iın Zıvilkleidung termınıeren. Dıie preußischen Behörden schritten selten
dagegen e1in. Mıt den Almosen A4US Preußen konnten die notwendigen Neu- un! Umbauten in
Belgien un! Holland finanziert werden. Dadurch riß auch die Verbindung 1Ns einland nıcht
ab Nachdem die Kulturkampfaufregung abgeklungen WAarl, gyıngen die Patres wieder für
seelsorgliche Aushıilten un! Volksmissionen nach Preußen, allerdings ın Weltpriesterkleidung.
876 hatte sıch das Leben der rovınz in den Häusern wieder normalısiert. In allen
Residenzen konnten die kanonischen Tagzeıten un! die Klausur eingehalten werden.

Dıie Wiederzulassung der Orden
Trotz der Einrichtung un Weıiterführung des Provinzlebens 1mM Ausland verfolgten die
jeweılıgen Provinzialminister das politische Geschehen ın Preußen, ıne baldıge Rückkehr
erwirken können. Die Provinzleitung unterhielt intensive Kontakte Zu Fuldaer Bischot
Georg Kopp (1837-1914), ohne dessen Ratschlag keine wichtigen Inıtiatıven ergriffen wurden.

Auskunft ber Exilniederlassungen und die Baugeschichte der Häuser der verschıiedenen Orden
oibt die reich mıiıt Abbildungen versehene Diıssertation VO:  — Rıta MÜLLEJANS, Klöster 1im Kulturkampf. Dıie
Ansıedlung katholischer Orden und Kongregationen aus dem Rheinland und ıhre Klosterneubauten 1im
belgisch-niederländischen Grenzraum nfolge des preufSischen Kulturkampfes (Veröffentlichungen des
Bischöflichen Diözesanarchivs Aachen 44), Aachen 1992

Vgl Ulrich WILLMES, Dıie Bauten VO Br. Quintillian Borren besonderer Berücksichtigung des
Kollegs St. Ludwig in Vlodrop, 1n : Bettelorden und Stadt Bettelorden und städtisches Leben 1m
Miıttelalter und ın der Neuzeıt, hg Dieter BERG (Saxon1a Francıscana. Beıträge ZU!r Geschichte der
Sächsischen Franziıskanerprovinz 1 ’ Wer| 1992, 4761
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Am .‚ Januar 887 erhielten die ıIn Preufßen bestehenden Orden und Kongregationen wıeder
die uneingeschränkte Erlaubnis ZUT Aufnahme Mitglieder. Die Zulassung der Franzıs-
kaner tiel erst un Art des SO$: 2. Friedensgesetzes VO 29. Aprıil 1887/, in dem die
Aushilte ın der Seelsorge wieder geStALLET wurde. Daneben galten dieselben gesetzlichen
Bestimmungen wIıe tür die zugelassenen Orden Dıie Aufnahme VO  - Mitgliedern WAar

folgenden Bedingungen möglıch: Deutsche Reichsangehörigkeit, Minderjährige NUur mıiıt
schriftlicher Erlaubnis der Erziehungsberechtigten, Die Regierung ehielt sıch die zahlen-
mäßige Begrenzung VO  — Niederlassungen VOTL (Personal), Jährliches Einreichen einer
Personalübersicht mıt Stand 31 Dezember des Vorjahres.

Kopp hatte den Provinzialminister vorher über die nötıgen Schritte ZUTr Rückkehr nach
Preußen unterrichtet, denn schon VOT der definıtiven Verabschiedung des ?. Frıe-
densgesetzes keine Beschränkungen für das Wirken der Ordenspriester abzusehen. Ihre
Ausbildung blieb allein Angelegenheıt des Ordens; wurde weder Seminarbesuch noch
Abıturientenexamen verlangt, solange die Geistlichen nıcht auernd ın der Pfarrseelsorge tätıg
sein sollten. och VO  - den gesetzlichen Ertordernissen War Dıspens möglıch. Jle Anträge
yingen den behördlichen Instanzenweg und mußten nach staatlıchen, konfessionellen und
okalen Gesichtspunkten geprüft werden. Ebenso wurde der Bischof der zuständıgen 1Ozese
angefragt. Alle Unterlagen mufßten 1ın Berlın eingereicht werden, auch, wenn die königliche
Regierung VOT (Ort nıcht gene1gt WAaäl, die Genehmigung erteıilen. Kultusminister (zustav
VO  - Goßler hatte dem Provinz.ialminister 1M Junı bereıits mitgeteılt, da{fß keine Bedenken
hinsıchtlic der Zulassung bestanden und mMi1t den nötıgen Vorbereitungen beginnen könne.
Zu diesem Zeitpunkt lagen die Außerungen der zuständigen Regierungspräsidenten noch
nıcht vor! Hıer zeıgte sıch ıne deutliche Wende 1m abklingenden Kulturkampft: Berlın
übernahm die Führung und traf die Entscheidungen ungeachtet der nachgeordneten remıen.

Be1 der Wiıederzulassung der Niıederlassungen 1m Erzbistum Köln bzw. ıIn Düsseldorftf,
Aachen und Hardenberg-Nevıges gab DUr bei der Letzteren Bedenken VO  3 Seıten des
Oberpräsidenten. Der zuständige Landrat csah keinen Bedarf für die Seelsorge über die drei
Pfarrgeistliıchen hinaus, zumal die Franziskaner wiıeder w1ıe früher Almosen ammeln würden
und adurch bei der überwiegend protestantischen Bevölkerung des bergischen Landes
Argernıis EITCSCH SOWIl1e den kontessionellen Frieden storen würden. Posıtıve Folgen sah der
Landrat 1Ur für den Umsatz der Wırte, der mıiıt der Auflösung des Klosters abgenommen
hatte, da die Wallfahrten zurückgegangen och Gofßfler entschied den Landrat
un! den Oberpräsidenten für die Wiedereröffnung.

Die Niederlassung ın Düsseldort wurde 1mM Julı, die 1ın Hardenberg-Nevıges und In Aachen
1mM August 887 genehmigt. Jle dem einzıgen 7Zweck der Aushilte 1n der Seelsorge. Fuür
Düsseldort hatte Erzbischot Phılıppus Krementz die notwendige Unterstützung des Weltkle-
[US in den großen Pfarrgemeinden besonders hervorgehoben. uch in Aachen sollte der
Stadtklerus in seinen Diensten durch die Franziskaner entlastet werden, VOT allem beim
Beichtehören der Fabrikarbeiter Sonntagen. Die egjierung hatte keine Bedenken, die
Ordensleute wieder zuzulassen, da 1ın der Vergangenheıit nıe Unannehmlichkeiten MI1t
den Behörden gekommen WAal. In Hardenberg-Neviges WAartr der Pfarrverwalter mıiıt der
Genehmigung der Niederlassung wieder ın den Orden zurückgetreten un! hatte seınen Schritt
dem Landrat mitgeteılt. HBr konnte seın Amt weıter ausüben, allerdings wurde ıhm die
Lokalschulinspektion und die Fortsetzung eıner Aufbesserungszulage ZU Gehalt
AUS Staatsmuitteln gestrichen. Fbenso wurde ıhm die Erteilung VO  3 Religionsunterricht nier-

Sagt
Viele Patres und Brüder VOT der offiziellen Eröffnung der Häuser ın Zivıl zurückge-

kehrt,; Vorbereitungen treften. Ab dem Franziskustest 1888 sollten wıieder alle ıhren
Habiıt tragen und die reguläre Ordnung ın den Häusern beobachten.
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Zusammenfassung und Ausblick
Durch die preufßischen Kulturkampifgesetze wurde das Leben der Ordensprovinz Ur
außerlich verändert, indem die Tätigkeiten raäumlıch 1Ns Ausland verlagert wurden. och
eın Orts- und Tätigkeitswechsel wurde durch die Ordensregel begünstigt, da eın Franzıs-
kaner ohnehin durchschnittlich alle drei Jahre seınen Einsatzort innerhalb der Ordensprovinzwechselte.

Für den Gesamtorden und damit auch für die Siächsische Provınz rachte die eıt der
Kulturkämpfe 1n dieser Beziehung allerdings ıne sıch pOSItILV auswirkende, ın der Ordensregelnıcht vorgesehene Kontinuität: da in der eıt zwıischen 1869 un! 889 kein Generalkapiteleinberuten werden konnte, War die Amtszeıt des Generalministers durch den apst über die
reguläre Amtszeıt hinaus verlängert worden. Generalminister Bernardino Dal Vago
(1822—-1895), der in diesen ZWanzıg Jahren der Spıtze des Ordens stand, gab dem
Gesamtorden durch die Einrichtung des Gelehrtenkollegs iın Quaraccht, die Gründung ıner
Ordenshochschule in Rom (Antonıanum) und die nregung ZuUur Gründung ordenseigener
Internate (sog. Seraphische Kollegien) ıne NEeUEC innere Ausrichtung. Dıesem Programm trugdie Säiächsische Franzıskanerprovinz Rechnung, iındem sıe Personal für die Ordensprojekte ZUTr:

Verfügung stellte und diese Innovationsschübe innerhalb der Provınz aufgriff und auch nach
dem Kulturkampf weıtertührte. Als Beispiel se1l auf das Kolleg Harreveld verwıesen. Höchst
törderlich wirkte sıch dabei die durch die Ausnahmeregelungen in der Kulturkampftzeıitermöglichte Kontinuıtät auch ın der Provinzleitung durch den Austfall VO  —- Wahlen aus.

Gregorius (Theodor) Janknecht (1829—1896) lenkte, bedingt durch seıne langen Amtszeıten,
mafßgeblich die Geschicke der TOVINZ. Dıie Kontinuıltät der »alten Männer«, welche ın der
Provinzleitung tonangebend N, wurde erst 900 durchbrochen, als Vertreter der ach-
kulturkampfgeneration ın die Provinzleitung gewählt wurden. Da die vorausgehenden Jahr-
gange zum großen Teıl in Amerika verblieben M, kamen Jüngere DPatres früh in erant-
wortliche Amter.

Dıie Provinzleitung tagtez alle vier hıs Monate zwischen den Kapıteln verschiede-
nen Orten Sıe entschied über die Aufnahme den Orden, die Zulassung ZuUur Protefß, die
Gründung bzw. Auflösung VO  - Niederlassungen SOWIle Fiınanzangelegenheiten. Diese Institu-
t10n wurde der Kulturkampftzeit nıcht beeinträchtigt. Das rovınzıalat erhielt erst ab 897
eınen testen Sıtz in Düsseldorf. Vorher und auch der Eeıit des Kulturkampftexils gab kein
eigentliches Provinzialatshaus, wechselte miıt dem Autenthalt des Provinzı:  inısters.

Dıie Ordensverfassung der Franzıskaner mıt ihren drei Entscheidungsebenen (an der Spıtzeder Generalminister un! seın Definitorium, Miıttelbau Provinzialminister un! Deftinito-
rıen, der Basıs Guardiane mıt Dıiıskretorien) ermöglıchte schnelle Entscheidungen. Daher
konnte die saächsische Provınz auf die Aufhebungsbestimmungen des Ordensgesetzes VO  -
875 rasch reagıeren un: Leben un Wıiırken 1Ns Ausland verlagern. Dem Orden kam seiıne
internationale Verbreitung ZU  9 konnte auf bestehende ausländische Niederlassun-
gCn zurückgreifen. Fuür die Provınz bedeutete der Kulturkampf keine Totalauflösung Ww1e
durch die Säkularisation, sondern der Personenverband wechselte 1Ur gemeinsam seın
Aktionsteld. Wıe die Klosterneubauten während des Exıls beweisen, wurde die Ausweısungnıcht als Provisorium mıt der Hoffnung auf eıne baldıge Rückkehr angesehen, obwohl die
Kulturkampfgesetze VO  -} staatlıcher Seıte aus nıcht buchstabengetreu ausgeführt wurden, WI1Ie
das Beispiel Hardenberg-Neviges zeıigte. Die kulturkämpferischen Mafißnahmen VON der
kirchenpolitischen Einstellung der zuständigen Verwaltungsbehörden abhängig. Waren die
Lokalbehörden gegebenenfalls agoresSIV, vermied aber auf der Ebene der Bezirksregie-
LUNg angstlich, eınen Präzedenztfall schaften. Im Grunde die Staatsbehörden für ıne
völlıge Vertreibung der Ordensleute nıcht gerustet.
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In ihrer personalen Entwicklung ging die sächsische Provınz Aus$s dem Kulturkampf
gestärkt hervor, weıl die Provinzleitung kreatıv und INNOVAatıV handelte. Sı1e beschränkte die
Provınz nıcht auf die Preußen benachbarten Exilklöster, sondern Öörderte kontinuierlich die
amerikanısche Mıiıssıon. Auch nach 1887 wurde diese Linıe durch den Eınsatz für die
brasılianısche un! chinesische Mıssıon weitergeführt. Mıt der Gründung und dem Ausbau der
Exilniederlassungen 1m benachbarten Holland für die rovınz Weichen gestellt WOTI-

den, die nach 1887 die Entwicklung ragten. Durch die Einrichtung des Ordensinternates
Harreveld wurde ıne einheitliche Vorbildung der Klerikerkandıidaten, sowohl in der y IMNa-
s1alen Bildung als auch ın der klösterlichen Lebensweıise, erzielt. Mıt dem holländischen
Kolleg WAar der Orden während des Kulturkampfes unabhängig von preufßischen Militärbe-
stımmungen. Man siıcherte sıch mıiıt der Auslandsschule gleichsam neuerliche staatlıche
Eingriffe ab 909 wurde Harreveld aufgegeben und eın moderner Neubau in Vlodrop
(Holland) bezogen. Das Kolleg bestand -als eın Relikt AUS der Kulturkampfzeıit bıs seıner
Auflösung 979

Obwohl die Franzıskaner durch die Kulturkampfgesetze aus Preußen vertrieben worden
N, standen s1e nach ıhrer Rückkehr nıcht 1ın Opposıtıon ZU Staat bzw ZuUur Monarchie.
ach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der unsiıcheren Sıtuation durch die Arbeiter- un:!
Soldatenräte Cr WOß die Provinzleitung, wieder auf die 1m Kulturkampf erprobten Mafßnahmen
zurückzugreifen, die sıch als Verhaltensmuster bewährt hatten. Im Falle eıner
Vertreibung der Ordensleute sollte eın Teıl wieder in die USA auswandern; alle anderen
sollten sıch vorläufig in Ziıvıl Bekannten und Verwandten begeben und sıch dann
eıiıner vereinbarten zıvilen Adresse melden

Abschließend Afßt sıch teststellen, da{fß die Kulturkampftzeit auf die Franziıskaner der
Sächsischen Provınz 1im Rheinland im Grunde überwiegend posıtıve Auswirkungen hatte, die
VO staatliıcher Seıte nıcht beabsichtigta Dıiıe Franziskaner bemühten sich nıcht ıne
Milderung der Gesetzesvorgaben, sondern S1e reaglerten auf die Kulturkampfgesetzgebung
durch ıne aktive Beobachtung der polıtischen Wetterlage 1ın Preußen.
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